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Amtlicher Teil 

 
 
 

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel 
 

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel im Jahre 2020 vom 
28.10.2020 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

- öffentliche Sitzung 

Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer in der Hauptstraße 
Beschluss-Nr. 286/2020 

Die Stadtverwaltung wurde beauftragt,  

1. besondere Gefahrenstellen für Radfahrer beim Befahren von Straßen mit Schienen / im Stadtgebiet bei der 
Querung von Straßenbahn- und Bahnschienen zu identifizieren,  

2. diese nach drei Prioritätengruppen zu ordnen und  

3. für die Beseitigung bzw. Entschärfung der besonderen Gefahrenstellen eine Konzeption – auch jenseits des 
Austausches von Gleisanlagen – bis zum 01. März 2021 vorzulegen. Die Konzeption soll über mögliche 
Lösungsansätze, Zeitplan, voraussichtliche Kosten je Standort sowie über die Finanzierung – und 
Fördermöglichkeiten Aufschluss geben. Sie soll dann gleichzeitig als Beschlussvorlage für die 
Stadtverordnetenversammlung dienen.  

4. Die Bereiche Hauptstraße/Ritterstraße, Steinstraße sowie Plauer Straße sind vordringlich zu betrachten. 
 
Barrierefreier Zugang zu den Werkstätten in der Potsdamer Landstraße 
Beschluss-Nr. 264/2020 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg beauftragte die Verwaltung, unverzüglich die 
Vorbereitung und Durchführung baulicher Maßnahmen für einen barrierefreien Zugang zu den Werkstätten der 
Lebenshilfe in der Potsdamer Landstraße umzusetzen. Die Benutzbarkeit einer barrierefreien Zuwegung soll im 
Laufe des Jahres 2021 realisiert sein. 
 
Abberufung eines sachkundigen Einwohners 
Beschlussantrag: 239/2020 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel beschloss, Herrn Markus Hover aus dem 
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Petitionen abzuberufen. 
           
Berufung eines sachkundigen Einwohners 
Beschluss-Nr. 240/2020 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel beschloss, Frau Julia Lieb in den 
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Petitionen zu berufen. 
           
 
 

- - - - - 
 
 
 

Beschlüsse des Hauptausschusses der Stadt Brandenburg an der Havel 
 

In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Brandenburg an der Havel im Jahre 2020 vom 16.11.2020 wurden 
folgende Beschlüsse gefasst: 

- öffentliche Sitzung 

Grünachse Marienberg-Nord, Teil 3, Uferbereich Silokanal, 1. BA 
Beschluss-Nr. 221/2020 

Die Stadtverwaltung wurde beauftragt, das öffentliche Ausschreibungsverfahren für das Bauvorhaben „Grünachse 
Marienberg-Nord, Teil 3, Uferbereich Silokanal, 1. BA“ durchzuführen.  

- nichtöffentliche Sitzung 

Geschäftsführung der Technischen Werke Brandenburg an der Havel GmbH 
Beschluss-Nr. 178/2020 

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel stimmte dem 
Bestellungsvorschlag zu. 
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Wirtschaftsplan 2021 der Technische Werke Brandenburg an der Havel GmbH 
Beschluss-Nr. 253/2020 

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel stimmte dem 
Wirtschaftsplan zu. 
 
Wirtschaftsplan 2021 der wobra Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Brandenburg an der Havel mbH 
Beschluss-Nr. 254/2020 

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel stimmte dem 
Wirtschaftsplan zu. 
 
Wirtschaftsplan 2021 der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH 
Beschluss-Nr. 242/2020 

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel beschloss den 
Wirtschaftsplan mit der Ergänzung gemäß Beschluss-Nr. 303/2020. 

Ergänzungsantrag zur Beschlussvorlage 242/2020 - Wirtschaftsplan 2021 der Verkehrsbetriebe 
Brandenburg an der Havel GmbH 
Beschluss-Nr. 303/2020 

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel stimmte dem Antrag 
zu.  

Grundstücksverkauf 
Beschluss-Nr. 271/2020 

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel beschloss den 
Verkauf eines unbebauten Grundstückes.  
 
Grundstücksverkauf 
Beschluss-Nr. 288/2020 

Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel beschloss den 
Verkauf eines Grundstückes.  

 

- - - - - 
 

E i n l a d u n g  
 

zur Sitzung des Hauptausschusses 
am Montag, dem 07.12.2020, um 18:00 Uhr 

in 14770 Brandenburg an der Havel, Altstädtischer Markt 11, Rolandsaal 
 
Tagesordnung 
 
1  Eröffnung der Sitzung 

 
2  Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung 

 
3  Entscheidung gem. § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen 

gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung am 
16.11.2020 
 

4  Feststellung der Tagesordnung 
 

5  Vorlagen der Verwaltung 
 

5.1 284/2020 
Wiedervorlage 
 

Zweite Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 10.02.2020 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Rechtsamt/Büro SVV 
 

5.1.1 313/2020 
Wiedervorlage 

 

Änderungsantrag zur Beschlussvorlage 284/2020 „Zweite Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung vom 10.02.2020“ 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE 
 

5.2 305/2020 Genehmigung der im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2012 bis 2016 notwendig 
gewordenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Fachbereich II 
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5.3 307/2020 Jahresabschlüsse der städtischen Haushalte für die Jahre 2012 bis 2016 und 
Entlastung der Oberbürgermeisterin 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Fachbereich II 
 

5.4 293/2020 Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt 
Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Fachbereich II 
 

5.5 259/2020 Jugendförderplan 2021 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Fachbereich IV 
 

5.6 280/2020 Beschluss über den Entwurf und die 2. öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
Nr. 26 "Multiservice-Center" Zanderstraße, Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Fachbereich VI 
 

5.7 250/2020 
HA-Vorlage 
Wiedervorlage 

Berufung der Mitglieder des Naturschutzbeirates bei der unteren Naturschutzbehörde 
der Stadt Brandenburg an der Havel 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Fachbereich VII 
 

5.8 246/2020 Entgeltordnung für die Umladung und Entsorgung von Abfällen ab 2021 für 
Direktanlieferer 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Fachbereich VII 
 

5.9 247/2020 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt 
Brandenburg an der Havel (Abfallgebührensatzung) 
Einreicher: Oberbürgermeister 
                  Fachbereich VII 
 

6  Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung, von Ortsvorstehern und 
Ortsbeiräten 
 

6.1 297/2020 Direktes Nachpflanzen stadtbildprägender und solitärer Bäume 
Einreicher: Fraktion DIE LINKE 
 

7  Anfragen aus dem Hauptausschuss 
 

8  persönliche Mitteilungen und Erklärungen 
 

9  Informationen durch den Oberbürgermeister 
 

10  Behandlung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 
 

11  Entscheidung gem. § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen 
gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung am 
16.11.2020 
 

12  Vorlagen der Verwaltung 
 

13  Anträge aus der Stadtverordnetenversammlung, von Ortsvorstehern und 
Ortsbeiräten 
 

14  Anfragen aus dem Hauptausschuss 
 

15  persönliche Mitteilungen und Erklärungen 
 

16  Informationen durch den Oberbürgermeister 
 

17  Schließung der Sitzung 
 

 

gez. Ralf Holzschuher               Stadt Brandenburg an der Havel, 27.11.2020 
Hauptausschussvorsitzender 

- - - - - 
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Beschluss-Nr. 244/2020 

 
Zehnte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die 

Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren  
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 

 
Auf der Grundlage der §§ 3,12 und § 28 Abs. 2 S.1 Ziff.9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) und § 49 a des 
Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.07.2009 (GVBl. I S. 
358) i. V. m.  §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. 03. 2004 (GVBl. I S. 174), jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden 
Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in ihrer Sitzung am 
25.11.2020 folgende Zehnte Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 30.11.2009 (veröffentlicht im 
Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der Havel Nr. 26 vom 09. Dezember 2009, S. 2 ff.), geändert durch die 
Erste Änderungssatzung vom 21.12.2010 (veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der Havel Nr. 
27 vom 28. Dezember 2010, S. 11 ff.), durch die Zweite Änderungssatzung vom 22.12.2011 (veröffentlicht im 
Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der Havel Nr. 29 vom 27. Dezember 2011, S. 4 ff.),  durch die Dritte 
Änderungssatzung vom 06.12.2012 (veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der Havel Nr. 25 vom 
12. Dezember 2012, S. 7 ff.), durch die Vierte Änderungssatzung vom 18.12.2014 (veröffentlicht im Amtsblatt für 
die Stadt Brandenburg an der Havel  Nr. 27 vom 19.12.2014, S. 1 ff.), durch die Fünfte Änderungssatzung vom 
04.12.2015 (veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der Havel Nr. 26 vom 09.12.2015, S. 8 ff.),  
durch die Sechste Änderungssatzung vom 02.12.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der 
Havel Nr. 27 vom 05.12.2016, S.7 ff.), durch die Siebente Änderungssatzung vom 06.12.2017 (veröffentlicht im 
Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der Havel Nr. 26 vom 13.12.2017, S.6 ff), durch die Achte 
Änderungssatzung vom 29.11.2018 (veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der Havel Nr. 21 vom 
03.12.2018, S.8 ff.) und durch die Neunte Änderungssatzung vom 28.11.2019 (veröffentlicht im Amtsblatt für die 
Stadt Brandenburg an der Havel Nr. 27 vom 11.12.2019, S.9 ff.)  wird wie folgt geändert: 
 
1. § 6 wird wie folgt geändert: 
 
§ 6 Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst:  
 
„(6) Die Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung je Frontmeter (Absätze 1 bis 5) beträgt jährlich: 
 
 in Reinigungsklasse A 1 (Reinigung zweimal wöchentlich)    9,29 € 
  
 in Reinigungsklasse A 2 (Reinigung einmal wöchentlich)    4,64 € 
 
 in Reinigungsklasse B (Reinigung 14-täglich)     2,32 € 
   
Die Benutzungsgebühr für die Winterwartung je Frontmeter (Absätze 1 bis 5) beträgt jährlich: 
 
 in Reinigungsklasse W 1 (Straßen der Dringlichkeitsstufe 1)   1,32 € 
 
 in Reinigungsklasse W 2 (Straßen der Dringlichkeitsstufe 2)   1,26 € 
 
 in Reinigungsklasse W 3 (Straßen der Dringlichkeitsstufe 3)   1,20 € 
 
2. In Anlage 2 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel (Straßenreinigungsverzeichnis) 
werden nachfolgende Straßen/Straßenabschnitte wie folgt aufgenommen bzw. geändert: 
 
 

Straße Straßenreinigung Winterdienst 

Brüsseler Straße (Zufahrtsstraße zu Nr. 2 und 
Einbahnstraße vor Nr. 2 bis 16) 

C C 

Brucknerstraße (von Weberstraße bis Offenbachstraße) D W 3 

Buchenweg (Nr. 29, 29 A, 29 B und 31 sowie von Am 
Turnerheim bis Wittstocker Gäßchen) 

C C 

Dornröschenweg C C 
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Straße Straßenreinigung Winterdienst 

Eichhorstweg (von Göttiner Landstraße bis Am Rehhagen) D W 1 

Eichhorstweg (Stichweg in Richtung Binnenfeld) C C 

Mahlerstraße (von Offenbachstraße bis Johann-
Sebastian-Bach-Straße) 

D W 3 

Offenbachstraße (von Brucknerstraße bis Mahlerstraße) D W 3 

Rapunzelweg C C 

Rietzer Weg (von Belziger Chaussee bis Ende) D W 3 

Rietzer Weg (westlicher Abzweig zu Nr. 1 u.2) C C 

Rotkäppchenweg C C 

Schneewittchenweg C C 

Sterntalerweg C C 

Wiener Straße (westliche Nebenstraße vor Nr. 3 bis 19) C C 

Windmühlenweg (Am Anger bis einschl. 
Buswendeschleife) 

D W 1 

Windmühlenweg (westlich der Buswendeschleife bis 
Fähre) 

C C 

Ziesarer Landstraße (südl. Weg von Kiefernweg bis 
Birkenweg u. öffentliche Stichwege) 

C C 

 
Alle weiteren Straßen/Straßenabschnitte der Anlage 2 (Straßenreinigungsverzeichnis) bleiben unverändert.  
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
gez. Steffen Scheller                   Brandenburg an der Havel, den 26.11.2020 
Oberbürgermeister 
 

- - - - - 
 

Beschluss-Nr. 261/2020 
 

Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel 
über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung 
(Abwassergebührensatzung) 

 
Auf der Grundlage der §§ 2, 3 und 28 Abs. 2, Nummer 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr.19], S.286), zuletzt geändert am 19.06.2019, und der §§ 1, 2, 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 2004 (GVBl. I / 04 S. 174), - jeweils in der bei Beschluss dieser Satzung geltenden Fassung - sowie 
der Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen und -einrichtungen (Entwässerungssatzung) und der Satzung der Stadt 
Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen 
(Grubensatzung) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in der Sitzung am 
25.11.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand 

 

1. Die Stadt Brandenburg an der Havel (nachstehend “Stadt” genannt) erhebt für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung nach Maßgabe der Entwässerungssatzung und der Grubensatzung 
Benutzungsgebühren.  

2. Gebühren werden erhoben 
a) als Schmutzwassergebühr betreffend die Grundstücke, die an die Einrichtung der zentralen 

Schmutzwasserbeseitigung nach der Entwässerungssatzung angeschlossen sind und die Grundstücke, 
die mit einer abflusslosen Sammelgrube ausgestattet und an die Einrichtung der dezentralen 
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Schmutzwasserbeseitigung nach der Grubensatzung angeschlossen sind; die Schmutzwassergebühr 
gliedert sich in eine Grund- und eine Mengengebühr, 

b) als Niederschlagswassergebühr, betreffend die Grundstücke, die an die öffentliche 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind oder von denen Niederschlagswasser auf 
anderen Wegen in diese eingeleitet wird,  

c) als Kleinkläranlagengebühr betreffend die Grundstücke, von denen nicht separierter Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen nach der Grubensatzung entsorgt wird, 

d) als Aufleitgebühr für besondere Einleitungen, die direkt an der Kläranlage erfolgen, 
e) als Grundwassereinleitgebühr, wenn nach der Entwässerungssatzung Grundwasser in die öffentliche 

Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. 
 

§ 2 
Gebührenmaßstab für die Schmutzwassergebühr 

 
1. Die Mengengebühr wird für die in § 1 Abs. 2a) genannten Fälle nach der Schmutzwassermenge bemessen, die 
von dem an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossenen Grundstück eingeleitet wird. Die 
Berechnungseinheit ist ein Kubikmeter.  

2. In dem jeweiligen Erhebungszeitraum (§ 9) gilt als angefallene Schmutzwassermenge 
a) die von der öffentlichen Wasserversorgung gemäß deren Abrechnung bezogene Wassermenge, 
b) die dem Grundstück aus privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte Wassermenge, 
c) die auf dem Grundstück gewonnene und die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge. 

3. In den Fällen des Abs. 2 b) und c) hat der Gebührenschuldner geeichte oder beglaubigte Messeinrichtungen auf 
seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. Von dieser Verpflichtung kann auf Antrag befreit werden, wenn die 
nach Abs. 2 b) und c) dem Grundstück zugeführte Wassermenge nachweislich ausschließlich für die gärtnerische 
Nutzung verwendet wird. Die Befreiung wird auf jederzeitigen Widerruf erteilt und soll in der Regel befristet werden. 

4. Wenn die Stadt auf Messeinrichtungen nach Abs. 3 verzichtet oder wenn diese Messeinrichtungen noch nicht 
erstellt sind, kann die Stadt als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, 
die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

5. Diejenigen Wassermengen nach Abs. 2, die nachweislich nur zur gärtnerischen Nutzung des Grundstückes 
verwendet und somit nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden, fließen nicht in die 
gebührenpflichtige Wassermenge ein. 

6. Die Grundgebühr wird erhoben für jedes Grundstück, das mittelbar und unmittelbar an die öffentliche Einrichtung 
angeschlossen ist und dessen Anschluss- und Benutzungsberechtigter diese benutzt bzw. nach der 
Entwässerungssatzung in der jeweils geltenden Fassung zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet ist.  
Unter einem Grundstück ist jeder zusammenhängende, bebaute oder unbebaute Grundbesitz zu verstehen ohne 
Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung sofern er eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Das ist 
insbesondere dann der Fall, wenn eine Hausnummer zugeteilt worden ist. Grundstücke sind auch alle privaten und 
öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, auf die sich die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt erstreckt. 
Übersteigt die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. Sammelgruben die Anzahl der Wasserbezugsstellen nach Abs. 2 
a), b) oder c), so wird für jeden über die Anzahl der Wasserbezugsstellen hinausgehenden Anschluss eine weitere 
Grundgebühr erhoben. Übersteigt die Anzahl der Wasserbezugsstellen die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. 
Sammelgruben, so wird die Grundgebühr nach dem größten Wassermessmittel erhoben. 

7. Die Grundgebühr dient der teilweisen Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten, die durch die Vorhaltung 
der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung entstehen. 

 
§ 3 

Absetzungen bezüglich der Schmutzwassermengengebühr 

 
1. Von der gebührenpflichtigen Wassermenge nach § 2 wird auf Antrag des Gebührenschuldners die Wassermenge 
herabgesetzt, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurde. 

2. Der Nachweis nach Abs. 1 ist durch einen geeichten oder beglaubigten Wasserzähler zu führen, der auf Kosten 
des Gebührenschuldners einzubauen und zu unterhalten ist. Solange und soweit noch keine Wasserzähler 
eingebaut sind, entscheidet die Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und in welcher Höhe ein Abzug aufgrund 
eines anderen prüffähigen Nachweises gewährt wird. Die Stadt ist berechtigt, die nicht eingeleiteten 
Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können.  

3. Der Antrag auf Absetzung nach Abs. 1 ist spätestens einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
bei der Stadt zu stellen. 
 

§ 4 
Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr 

 

1. Die Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der zu entwässernden Fläche jährlich im Voraus 
berechnet.  

2. Die zu entwässernde Fläche nach Abs. 1 ist die versiegelte Grundstücksfläche, von der Niederschlags- und 
Oberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Dies gilt auch für bebaute und befestigte 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser oberirdisch über öffentliche oder private Flächen in die 
öffentliche Abwasseranlage geleitet wird. 
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3. Versiegelte Grundstücksflächen sind bebaute und befestigte Grundstücksflächen. Zu diesen Flächen zählen 
die Grundflächen der Gebäude zuzüglich der Dachüberstände, Terrassen, Hofräume, Zuwegungen, Stellplätze, 
Garageneinfahrten und sonstige Flächen, soweit diese mit Platten, Pflaster, Beton, Asphalt oder ähnlichen 
Materialien befestigt sind. 

4. Der Gebührenpflichtige hat die Berechnungsgrundlage und Änderungen innerhalb eines Monats nach Eintritt 
der Gebührenpflicht oder der Änderung der Stadt mitzuteilen, soweit für Änderungen keine Genehmigungen nach 
der Entwässerungssatzung erforderlich sind. Die Stadt kann vom Gebührenpflichtigen eine Aufstellung der 
versiegelten Grundstücksfläche verlangen. Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an öffentliche 
Abwasseranlagen angeschlossen sind. Soweit es nach Prüfung erforderlich ist, sind der Stadt die kompletten 
Anschlussverhältnisse, einschließlich der Versickerungsanlagen mitzuteilen und in einem Lageplan 1:100 
einzuzeichnen. 
Wer nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt der Gebührenpflicht seiner Mitteilungsverpflichtung nachkommt, 
handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 5.000 Euro je 
Einzelfall geahndet werden.  

5. Bei Grundstücken, für die keine bzw. keine prüffähigen Angaben des Gebührenpflichtigen vorliegen, wird die 
versiegelte Fläche von der Stadt anhand eventuell vorhandener Unterlagen oder im Wege der Schätzung ermittelt.  

6. Die Stadt ist berechtigt, die Angaben des Gebührenschuldners nach Abs. 4 örtlich zu überprüfen oder durch 
Dritte überprüfen zu lassen. Ergibt diese Überprüfung eine Erhöhung der Größe der zu entwässernden Fläche um 
mehr als 10 v. H. gegenüber der vom Gebührenschuldner angegebenen Flächengröße, hat der Gebührenschuldner 
der Stadt die für die Überprüfung entstandenen Kosten zu erstatten.  

7. In Zweifelsfällen, wie z. B. Gründächer, Regenwassernutzungsanlagen, entscheidet die Stadt nach 
pflichtgemäßem Ermessen über eine Reduzierung der für die Gebührenberechnung anzusetzenden Flächengröße. 
Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind.  
 

§ 5 
Weitere Gebührenmaßstäbe 

 
1. Die Gebühr für die Entsorgung nach § 1 Abs. 2 c) bemisst sich nach der Menge von nicht separiertem 
Klärschlamm, der bei Entleerung der Kleinkläranlage abgefahren wird. Die Einheit ist ein Kubikmeter. 

2. Die Gebühr für Aufleitungen nach § 1 Abs. 2 d) bemisst sich nach der an der Kläranlage aufgeleiteten Menge. 
Die Einheit ist ein Kubikmeter. Die gebührenpflichtigen Mengen werden durch die an der Kläranlage vorhandene 
Messeinrichtung ermittelt. 

3. Die Gebühr für Grundwassereinleitungen nach § 1 Abs. 2 e) bemisst sich nach der in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleiteten Menge. Der Antragsteller hat für eine geeignete Mengenmessung 
des eingeleiteten Grundwassers auf seine Kosten Sorge zu tragen. Die Stadt ist berechtigt, die eingeleiteten 
Mengen zu schätzen, soweit prüfbare Nachweise nicht erbracht werden.  
 

§ 6 
Gebührenhöhe 

 
1.  Die Schmutzwassermengengebühr beträgt 2,74 Euro pro Kubikmeter. 

2.  Die Schmutzwassergrundgebühr beträgt monatlich in Abhängigkeit von der Größe des Nenndurchlaufes der für 
den Wasserbezug eingesetzten Messmittel: 

Größe des Messmittels Gebühr 
  
Qn     2,5 bzw. Q3     4     11,00 Euro/Monat 
Qn     6    bzw. Q3   10     26,40 Euro/Monat 
Qn   10    bzw. Q3   16     44,00 Euro/Monat 
Qn   15    bzw. Q3   25     66,00 Euro/Monat 
Qn   40    bzw. Q3   63   176,00 Euro/Monat 
Qn   60    bzw. Q3 100   264,00 Euro/Monat 
Qn 150    bzw. Q3 250    660,00 Euro/Monat 
Qn 250    bzw. Q3 400 1.100,00 Euro/Monat 

 
In den Fällen des § 2 Abs. 6 Satz 2 bemisst sich jede weitere Grundgebühr nach dem Messmittel Qn 2,5. Ist kein 
Messmittel vorhanden, bemisst sich die Grundgebühr ebenfalls nach dem Messmittel Qn 2,5. 

3. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 1,02 Euro pro vollen Quadratmeter und Jahr. 

4. Die Kleinkläranlagengebühr beträgt 13,70 Euro pro Kubikmeter.  

5. Die Aufleitgebühr beträgt 2,74 Euro pro Kubikmeter.  

6. Die Grundwassereinleitgebühr beträgt 1,70 Euro pro Kubikmeter.  

7. Wird die Höhe der Gebühr innerhalb eines Erhebungszeitraumes geändert, ist die Stadt berechtigt, die Höhe 
der Gebühren anteilig im Verhältnis des von der Änderung erfassten Zeitraumes zu dem gesamten 
Erhebungszeitraum festzusetzen. Von dieser rechnerischen Ermittlung kann auf Antrag des Gebührenpflichtigen 
abgesehen werden, wenn dieser Tatsachen in geeigneter Form nachweist oder glaubhaft macht, die eine 
wahrscheinlichere Differenzierung ermöglichen. 
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§ 7 
Starkverschmutzer 

 
- weggefallen – 

 
§ 8 

Entstehung der Gebührenschuld 

 
1. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) entsteht mit dem Ablauf des Erhebungszeitraumes, 
frühestens jedoch mit dem Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung. Endet ein 
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit diesem Zeitpunkt.  

2. Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Diese 
sind zum 15.02., 15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.08., 15.09., 15.10., 15.11. und zum 15.12. des jeweiligen 
Kalenderjahres zu entrichten, sofern diese Termine in den Erhebungszeitraum fallen.  

3. Die Höhe der Vorauszahlungen richtet sich nach den zuletzt festgesetzten Abwassergebühren. Die 
Vorauszahlungen werden zu elf gleichen Teilbeträgen erhoben. Die Stadt kann die Vorauszahlungen dem Betrag 
anpassen, der sich für den laufenden Erhebungszeitraum voraussichtlich ergeben wird. In den Fällen des § 1 
Abs. 2 e) kann auf Vorauszahlungen verzichtet werden.  

4. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 c) und d) entsteht mit der Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung.  

 
§ 9 

Erhebungszeitraum 

 
1. Erhebungszeitraum ist in den Fällen des § 1 Abs. 2 a), b) und e) das Kalenderjahr.  

2. In besonders begründeten Fällen kann die Stadt den Erhebungszeitraum auf einen Zeitraum von mindestens 
einem Monat verkürzen. Für diesen Fall gilt § 8 Abs. 2 und 3 nicht. 

3. Abweichend von Abs. 1 beginnt der Erhebungszeitraum zu dem Zeitpunkt, in dem erstmalig die Möglichkeit 
besteht, die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung in Anspruch zu nehmen. Fällt die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung vor dem Ende des Erhebungszeitraums weg, 
so endet der Erhebungszeitraum zu diesem Zeitpunkt. 

4. In Fällen des Abs. 3 wird die Niederschlagswassergebühr anteilig tageweise berechnet.  
 

§ 10 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
1. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) wird nach Ablauf des Erhebungszeitraumes durch einen 
Gebührenbescheid festgesetzt. Die Vorauszahlungen können auch durch gesonderten 
Gebührenvorauszahlungsbescheid festgesetzt werden. 

2. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 c) und d) wird nach erfolgter Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung festgesetzt.   

3. Die Gebühren sind nach Ablauf von 14 Kalendertagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  
 

§ 11 
Gebührenschuldner 

 
1. Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung 
Eigentümer des Grundstücks ist, von dem Abwasser mittelbar oder unmittelbar in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, so tritt an die 
Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte. Ist für ein Grundstück ein Nießbrauch bestellt, so tritt 
an die Stelle des Grundstückseigentümers der Nießbraucher.  
Besteht für ein Grundstück ein Nutzungsrecht im Sinne des § 8 Abs. 2 Sätze 4 bis 6 KAG, so tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers der Nutzer. Abweichend davon kann auch Gebührenpflichtiger sein, wer im Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung tatsächlicher Einleiter des auf dem 
Grundstück anfallenden Abwassers ist, welches mittelbar oder unmittelbar in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Der Nachweis ist durch die Vorlage geeigneter Dokumente (z.B. 
Mietverträge, Pachtverträge) zu führen. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

2. Bei Wohnungseigentum können die Gebühren einheitlich für die Gemeinschaft festgesetzt werden. Der 
Gebührenbescheid wird den Wohnungseigentümern oder dem Verwalter, den die Wohnungseigentümer nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz bestellt haben, bekannt gegeben. 

3. Wird das Eigentum, Erbbaurecht oder ein Nießbrauchsrecht an einem Grundstück übertragen, so geht die 
Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf den neuen Gebührenschuldner über. 

4. Weiterhin ist gebührenpflichtig, wer nach § 7 Abs. 13 der Entwässerungssatzung Abwasser direkt auf die 
Kläranlage Brandenburg/Briest einleitet oder einleiten lässt. 
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§ 12 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
1. Der Gebührenschuldner bzw. sein Vertreter hat der Stadt und deren Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, die 
für die Festsetzung und Erhebung erforderlich ist. Dies gilt auch für die Feststellung von Bemessungsgrundlagen 
vor Einführung eines anderen Gebührenmaßstabs.  

2. Die Stadt kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies 
zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu helfen. 

3. Die Gebührenschuldner und ihre Vertreter haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadt 
den Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässerungs- anlagen, soweit dies für die Festsetzung und Erhebung 
der Gebühren erforderlich ist, zu gestatten. 
 

§ 13 
Anzeigepflicht 

 
1. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt sowohl vom Veräußerer als auch vom 
Erwerber innerhalb eines Monats ab Erklärung der Auflassung schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht besteht 
auch für den nachweislich tatsächlichen Einleiter. Unterbleibt die Anzeige, so haften der bisherige und der neue 
Gebührenschuldner als Gesamtschuldner für die seit dem Eigentumswechsel entstandenen Gebühren bis zum 
Eingang der Anzeige. 

2. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Gebühren beeinflussen, so hat der 
Gebührenschuldner dies unverzüglich der Stadt schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn 
solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

3. Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um mehr als 50 v. H. der 
Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der Gebührenschuldner hiervon der Stadt 
unverzüglich Mitteilung zu machen. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 

 
gez. Scheller              Brandenburg an der Havel, 26.11.2020 
Oberbürgermeister 
 

* * * 
 

Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel 
über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung 
(Abwassergebührensatzung) 

 
Auf der Grundlage der §§ 2, 3 und 28 Abs. 2, Nummer 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr.19], S.286), zuletzt geändert am 19.06.2019, und der §§ 1, 2, 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 2004 (GVBl. I / 04 S. 174), - jeweils in der bei Beschluss dieser Satzung geltenden Fassung - sowie 
der Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen und -einrichtungen (Entwässerungssatzung) und der Satzung der Stadt 
Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen 
(Grubensatzung) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in der Sitzung am 
25.11.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand 

 

1. Die Stadt Brandenburg an der Havel (nachstehend “Stadt” genannt) erhebt für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung nach Maßgabe der Entwässerungssatzung und der Grubensatzung 
Benutzungsgebühren.  

2. Gebühren werden erhoben 
a) als Schmutzwassergebühr betreffend die Grundstücke, die an die Einrichtung der zentralen 

Schmutzwasserbeseitigung nach der Entwässerungssatzung angeschlossen sind und die Grundstücke, 
die mit einer abflusslosen Sammelgrube ausgestattet und an die Einrichtung der dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigung nach der Grubensatzung angeschlossen sind; die Schmutzwassergebühr 
gliedert sich in eine Grund- und eine Mengengebühr, 

b) als Niederschlagswassergebühr, betreffend die Grundstücke, die an die öffentliche 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind oder von denen Niederschlagswasser auf 
anderen Wegen in diese eingeleitet wird,  
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c) als Kleinkläranlagengebühr betreffend die Grundstücke, von denen nicht separierter Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen nach der Grubensatzung entsorgt wird, 

d) als Aufleitgebühr für besondere Einleitungen, die direkt an der Kläranlage erfolgen, 
e) als Grundwassereinleitgebühr, wenn nach der Entwässerungssatzung Grundwasser in die öffentliche 

Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. 
 

§ 2 
Gebührenmaßstab für die Schmutzwassergebühr 

 
1. Die Mengengebühr wird für die in § 1 Abs. 2a) genannten Fälle nach der Schmutzwassermenge bemessen, die 
von dem an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossenen Grundstück eingeleitet wird. Die 
Berechnungseinheit ist ein Kubikmeter.  

2. In dem jeweiligen Erhebungszeitraum (§ 9) gilt als angefallene Schmutzwassermenge 
a) die von der öffentlichen Wasserversorgung gemäß deren Abrechnung bezogene Wassermenge, 
b) die dem Grundstück aus privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte Wassermenge, 
c) die auf dem Grundstück gewonnene und die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge. 

3. In den Fällen des Abs. 2 b) und c) hat der Gebührenschuldner geeichte oder beglaubigte Messeinrichtungen auf 
seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. Von dieser Verpflichtung kann auf Antrag befreit werden, wenn die 
nach Abs. 2 b) und c) dem Grundstück zugeführte Wassermenge nachweislich ausschließlich für die gärtnerische 
Nutzung verwendet wird. Die Befreiung wird auf jederzeitigen Widerruf erteilt und soll in der Regel befristet werden. 

4. Wenn die Stadt auf Messeinrichtungen nach Abs. 3 verzichtet oder wenn diese Messeinrichtungen noch nicht 
erstellt sind, kann die Stadt als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, 
die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

5. Diejenigen Wassermengen nach Abs. 2, die nachweislich nur zur gärtnerischen Nutzung des Grundstückes 
verwendet und somit nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden, fließen nicht in die 
gebührenpflichtige Wassermenge ein. 

6. Die Grundgebühr wird erhoben für jedes Grundstück, das mittelbar und unmittelbar an die öffentliche Einrichtung 
angeschlossen ist und dessen Anschluss- und Benutzungsberechtigter diese benutzt bzw. nach der 
Entwässerungssatzung in der jeweils geltenden Fassung zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet ist.  
Unter einem Grundstück ist jeder zusammenhängende, bebaute oder unbebaute Grundbesitz zu verstehen ohne 
Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung sofern er eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Das ist 
insbesondere dann der Fall, wenn eine Hausnummer zugeteilt worden ist. Grundstücke sind auch alle privaten und 
öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, auf die sich die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt erstreckt. 
Übersteigt die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. Sammelgruben die Anzahl der Wasserbezugsstellen nach Abs. 2 
a), b) oder c), so wird für jeden über die Anzahl der Wasserbezugsstellen hinausgehenden Anschluss eine weitere 
Grundgebühr erhoben. Übersteigt die Anzahl der Wasserbezugsstellen die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. 
Sammelgruben, so wird die Grundgebühr nach dem größten Wassermessmittel erhoben. 

7. Die Grundgebühr dient der teilweisen Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten, die durch die Vorhaltung 
der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung entstehen. 
 

§ 3 
Absetzungen bezüglich der Schmutzwassermengengebühr 

 
1. Von der gebührenpflichtigen Wassermenge nach § 2 wird auf Antrag des Gebührenschuldners die Wassermenge 
herabgesetzt, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurde. 

2. Der Nachweis nach Abs. 1 ist durch einen geeichten oder beglaubigten Wasserzähler zu führen, der auf Kosten 
des Gebührenschuldners einzubauen und zu unterhalten ist. Solange und soweit noch keine Wasserzähler 
eingebaut sind, entscheidet die Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und in welcher Höhe ein Abzug aufgrund 
eines anderen prüffähigen Nachweises gewährt wird. Die Stadt ist berechtigt, die nicht eingeleiteten 
Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können.  

3. Der Antrag auf Absetzung nach Abs. 1 ist spätestens einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
bei der Stadt zu stellen. 
 

§ 4 
Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr 

 

1. Die Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der zu entwässernden Fläche jährlich im Voraus 
berechnet.  

2. Die zu entwässernde Fläche nach Abs. 1 ist die versiegelte Grundstücksfläche, von der Niederschlags- und 
Oberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Dies gilt auch für bebaute und befestigte 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser oberirdisch über öffentliche oder private Flächen in die 
öffentliche Abwasseranlage geleitet wird. 

3. Versiegelte Grundstücksflächen sind bebaute und befestigte Grundstücksflächen. Zu diesen Flächen zählen die 
Grundflächen der Gebäude zuzüglich der Dachüberstände, Terrassen, Hofräume, Zuwegungen, Stellplätze, 
Garageneinfahrten und sonstige Flächen, soweit diese mit Platten, Pflaster, Beton, Asphalt oder ähnlichen 
Materialien befestigt sind.  
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4. Der Gebührenpflichtige hat die Berechnungsgrundlage und Änderungen innerhalb eines Monats nach Eintritt der 
Gebührenpflicht oder der Änderung der Stadt mitzuteilen, soweit für Änderungen keine Genehmigungen nach der 
Entwässerungssatzung erforderlich sind. Die Stadt kann vom Gebührenpflichtigen eine Aufstellung der versiegelten 
Grundstücksfläche verlangen. Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an öffentliche Abwasseranlagen 
angeschlossen sind. Soweit es nach Prüfung erforderlich ist, sind der Stadt die kompletten Anschlussverhältnisse, 
einschließlich der Versickerungsanlagen mitzuteilen und in einem Lageplan 1:100 einzuzeichnen. 
Wer nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt der Gebührenpflicht seiner Mitteilungsverpflichtung nachkommt, 
handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 5.000 Euro je 
Einzelfall geahndet werden.  

5. Bei Grundstücken, für die keine bzw. keine prüffähigen Angaben des Gebührenpflichtigen vorliegen, wird die 
versiegelte Fläche von der Stadt anhand eventuell vorhandener Unterlagen oder im Wege der Schätzung ermittelt.  

6. Die Stadt ist berechtigt, die Angaben des Gebührenschuldners nach Abs. 4 örtlich zu überprüfen oder durch 
Dritte überprüfen zu lassen. Ergibt diese Überprüfung eine Erhöhung der Größe der zu entwässernden Fläche um 
mehr als 10 v. H. gegenüber der vom Gebührenschuldner angegebenen Flächengröße, hat der Gebührenschuldner 
der Stadt die für die Überprüfung entstandenen Kosten zu erstatten.  

7. In Zweifelsfällen, wie z. B. Gründächer, Regenwassernutzungsanlagen, entscheidet die Stadt nach 
pflichtgemäßem Ermessen über eine Reduzierung der für die Gebührenberechnung anzusetzenden Flächengröße. 
Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind. 

 
§ 5 

Weitere Gebührenmaßstäbe 

 
1. Die Gebühr für die Entsorgung nach § 1 Abs. 2 c) bemisst sich nach der Menge von nicht separiertem 
Klärschlamm, der bei Entleerung der Kleinkläranlage abgefahren wird. Die Einheit ist ein Kubikmeter. 

2. Die Gebühr für Aufleitungen nach § 1 Abs. 2 d) bemisst sich nach der an der Kläranlage aufgeleiteten Menge. 
Die Einheit ist ein Kubikmeter. Die gebührenpflichtigen Mengen werden durch die an der Kläranlage vorhandene 
Messeinrichtung ermittelt. 

3. Die Gebühr für Grundwassereinleitungen nach § 1 Abs. 2 e) bemisst sich nach der in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleiteten Menge. Der Antragsteller hat für eine geeignete Mengenmessung 
des eingeleiteten Grundwassers auf seine Kosten Sorge zu tragen. Die Stadt ist berechtigt, die eingeleiteten 
Mengen zu schätzen, soweit prüfbare Nachweise nicht erbracht werden.  
 

§ 6 
Gebührenhöhe 

 
1.  Die Schmutzwassermengengebühr beträgt 2,74 Euro pro Kubikmeter. 

2.  Die Schmutzwassergrundgebühr beträgt monatlich in Abhängigkeit von der Größe des Nenndurchlaufes der für 
den Wasserbezug eingesetzten Messmittel: 

Größe des Messmittels Gebühr 
  
Qn     2,5 bzw. Q3     4     11,00 Euro/Monat 
Qn     6    bzw. Q3   10     26,40 Euro/Monat 
Qn   10    bzw. Q3   16     44,00 Euro/Monat 
Qn   15    bzw. Q3   25     66,00 Euro/Monat 
Qn   40    bzw. Q3   63   176,00 Euro/Monat 
Qn   60    bzw. Q3 100   264,00 Euro/Monat 
Qn 150    bzw. Q3 250    660,00 Euro/Monat 
Qn 250    bzw. Q3 400 1.100,00 Euro/Monat 

 
In den Fällen des § 2 Abs. 6 Satz 2 bemisst sich jede weitere Grundgebühr nach dem Messmittel  
Qn 2,5. Ist kein Messmittel vorhanden, bemisst sich die Grundgebühr ebenfalls nach dem Messmittel Qn 2,5. 

3. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 1,02 Euro pro vollen Quadratmeter und Jahr. 

4. Die Kleinkläranlagengebühr beträgt 13,70 Euro pro Kubikmeter.  

5. Die Aufleitgebühr beträgt 2,74 Euro pro Kubikmeter.  

6. Die Grundwassereinleitgebühr beträgt 1,70 Euro pro Kubikmeter.  

7. Wird die Höhe der Gebühr innerhalb eines Erhebungszeitraumes geändert, ist die Stadt berechtigt, die Höhe der 
Gebühren anteilig im Verhältnis des von der Änderung erfassten Zeitraumes zu dem gesamten Erhebungszeitraum 
festzusetzen. Von dieser rechnerischen Ermittlung kann auf Antrag des Gebührenpflichtigen abgesehen werden, 
wenn dieser Tatsachen in geeigneter Form nachweist oder glaubhaft macht, die eine wahrscheinlichere 
Differenzierung ermöglichen. 
 

§ 7 
Starkverschmutzer 

 
- weggefallen - 
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§ 8 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
1. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) entsteht mit dem Ablauf des Erhebungszeitraumes, frühestens 
jedoch mit dem Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung. Endet ein Benutzungsverhältnis vor 
Ablauf des Erhebungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit diesem Zeitpunkt.  

2. Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Diese 
sind zum 15.02., 15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.08., 15.09., 15.10., 15.11. und zum 15.12. des jeweiligen 
Kalenderjahres zu entrichten, sofern diese Termine in den Erhebungszeitraum fallen.  

3. Die Höhe der Vorauszahlungen richtet sich nach den zuletzt festgesetzten Abwassergebühren. Die 
Vorauszahlungen werden zu elf gleichen Teilbeträgen erhoben. Die Stadt kann die Vorauszahlungen dem Betrag 
anpassen, der sich für den laufenden Erhebungszeitraum voraussichtlich ergeben wird. In den Fällen des § 1 
Abs. 2 e) kann auf Vorauszahlungen verzichtet werden.  

4. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 c) und d) entsteht mit der Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung.  
  

§ 9 
Erhebungszeitraum 

 
1. Erhebungszeitraum ist in den Fällen des § 1 Abs. 2 a), b) und e) das Kalenderjahr.  

2. In besonders begründeten Fällen kann die Stadt den Erhebungszeitraum auf einen Zeitraum von mindestens 
einem Monat verkürzen. Für diesen Fall gilt § 8 Abs. 2 und 3 nicht. 

3. Abweichend von Abs. 1 beginnt der Erhebungszeitraum zu dem Zeitpunkt, in dem erstmalig die Möglichkeit 
besteht, die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung in Anspruch zu nehmen. Fällt die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung vor dem Ende des Erhebungszeitraums weg, 
so endet der Erhebungszeitraum zu diesem Zeitpunkt. 

4. In Fällen des Abs. 3 wird die Niederschlagswassergebühr anteilig tageweise berechnet.  
 

§ 10 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
1. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) wird nach Ablauf des Erhebungszeitraumes durch einen 
Gebührenbescheid festgesetzt. Die Vorauszahlungen können auch durch gesonderten 
Gebührenvorauszahlungsbescheid festgesetzt werden. 

2. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 c) und d) wird nach erfolgter Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung festgesetzt.   

3.   Die Gebühren sind nach Ablauf von 14 Kalendertagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  
 

§ 11 
Gebührenschuldner 

 
1. Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung 
Eigentümer des Grundstücks ist, von dem Abwasser mittelbar oder unmittelbar in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, so tritt an die 
Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte. Ist für ein Grundstück ein Nießbrauch bestellt, so tritt 
an die Stelle des Grundstückseigentümers der Nießbraucher.  
Besteht für ein Grundstück ein Nutzungsrecht im Sinne des § 8 Abs. 2 Sätze 4 bis 6 KAG, so tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers der Nutzer. Abweichend davon kann auch Gebührenpflichtiger sein, wer im Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung tatsächlicher Einleiter des auf dem 
Grundstück anfallenden Abwassers ist, welches mittelbar oder unmittelbar in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Der Nachweis ist durch die Vorlage geeigneter Dokumente (z.B. 
Mietverträge, Pachtverträge) zu führen. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

2. Bei Wohnungseigentum können die Gebühren einheitlich für die Gemeinschaft festgesetzt werden. Der 
Gebührenbescheid wird den Wohnungseigentümern oder dem Verwalter, den die Wohnungseigentümer nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz bestellt haben, bekannt gegeben. 

3. Wird das Eigentum, Erbbaurecht oder ein Nießbrauchsrecht an einem Grundstück übertragen, so geht die 
Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf den neuen Gebührenschuldner über. 

4. Weiterhin ist gebührenpflichtig, wer nach § 7 Abs. 13 der Entwässerungssatzung Abwasser direkt auf die 
Kläranlage Brandenburg/Briest einleitet oder einleiten lässt. 
 

§ 12 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
1. Der Gebührenschuldner bzw. sein Vertreter hat der Stadt und deren Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, die 
für die Festsetzung und Erhebung erforderlich ist. Dies gilt auch für die Feststellung von Bemessungsgrundlagen 
vor Einführung eines anderen Gebührenmaßstabs.  
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2. Die Stadt kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies 
zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu helfen. 

3. Die Gebührenschuldner und ihre Vertreter haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadt 
den Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässerungsanlagen, soweit dies für die Festsetzung und Erhebung 
der Gebühren erforderlich ist, zu gestatten. 
 

§ 13 
Anzeigepflicht 

 

1. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt sowohl vom Veräußerer als  

auch vom Erwerber innerhalb eines Monats ab Erklärung der Auflassung schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht 
besteht auch für den nachweislich tatsächlichen Einleiter. Unterbleibt die Anzeige, so haften der bisherige und der 
neue Gebührenschuldner als Gesamtschuldner für die seit dem Eigentumswechsel entstandenen Gebühren bis 
zum Eingang der Anzeige. 

2. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Gebühren beeinflussen, so hat der 
Gebührenschuldner dies unverzüglich der Stadt schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn 
solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

3. Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um mehr als 50 v. H. der 
Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der Gebührenschuldner hiervon der Stadt 
unverzüglich Mitteilung zu machen. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 
 
gez. Scheller              Brandenburg an der Havel, 26.11.2020 
Oberbürgermeister 
 
 

* * * 
 

Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel 
über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung 
(Abwassergebührensatzung) 

 
Auf der Grundlage der §§ 2, 3 und 28 Abs. 2, Nummer 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr.19], S.286), geändert am 16.05.2013, und der §§ 1, 2, 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
März 2004 (GVBl. I / 04 S. 174), - jeweils in der bei Beschluss dieser Satzung geltenden Fassung - sowie der 
Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der zentralen 
Abwasserbeseitigungsanlagen und -einrichtungen (Entwässerungssatzung) und der Satzung der Stadt 
Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen 
(Grubensatzung) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in der Sitzung am 
25.11.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand 

 

1. Die Stadt Brandenburg an der Havel (nachstehend “Stadt” genannt) erhebt für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung nach Maßgabe der Entwässerungssatzung und der Grubensatzung 
Benutzungsgebühren.  

2. Gebühren werden erhoben 
a) als Schmutzwassergebühr betreffend die Grundstücke, die an die Einrichtung der zentralen 

Schmutzwasserbeseitigung nach der Entwässerungssatzung angeschlossen sind und die Grundstücke, 
die mit einer abflusslosen Sammelgrube ausgestattet und an die Einrichtung der dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigung nach der Grubensatzung angeschlossen sind; die Schmutzwassergebühr 
gliedert sich in eine Grund- und eine Mengengebühr, 

b) als Niederschlagswassergebühr, betreffend die Grundstücke, die an die öffentliche 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind oder von denen Niederschlagswasser auf 
anderen Wegen in diese eingeleitet wird,  

c) als Kleinkläranlagengebühr betreffend die Grundstücke, von denen nicht separierter Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen nach der Grubensatzung entsorgt wird, 

d) als Aufleitgebühr für besondere Einleitungen, die direkt an der Kläranlage erfolgen, 
e) als Grundwassereinleitgebühr, wenn nach der Entwässerungssatzung Grundwasser in die öffentliche 

Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. 
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§ 2 
Gebührenmaßstab für die Schmutzwassergebühr 

 
1. Die Mengengebühr wird für die in § 1 Abs. 2a) genannten Fälle nach der Schmutzwassermenge bemessen, die 
von dem an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossenen Grundstück eingeleitet wird. Die 
Berechnungseinheit ist ein Kubikmeter.  

2. In dem jeweiligen Erhebungszeitraum (§ 9) gilt als angefallene Schmutzwassermenge 
a) die von der öffentlichen Wasserversorgung gemäß deren Abrechnung bezogene Wassermenge, 
b) die dem Grundstück aus privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte Wassermenge, 
c) die auf dem Grundstück gewonnene und die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge. 

3. In den Fällen des Abs. 2 b) und c) hat der Gebührenschuldner geeichte oder beglaubigte Messeinrichtungen auf 
seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. Von dieser Verpflichtung kann auf Antrag befreit werden, wenn die 
nach Abs. 2 b) und c) dem Grundstück zugeführte Wassermenge nachweislich ausschließlich für die gärtnerische 
Nutzung verwendet wird. Die Befreiung wird auf jederzeitigen Widerruf erteilt und soll in der Regel befristet werden. 

4. Wenn die Stadt auf Messeinrichtungen nach Abs. 3 verzichtet oder wenn diese Messeinrichtungen noch nicht 
erstellt sind, kann die Stadt als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, 
die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

5. Diejenigen Wassermengen nach Abs. 2, die nachweislich nur zur gärtnerischen Nutzung des Grundstückes 
verwendet und somit nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden, fließen nicht in die 
gebührenpflichtige Wassermenge ein. 

6. Die Grundgebühr wird erhoben für jedes Grundstück, das mittelbar und unmittelbar an die öffentliche Einrichtung 
angeschlossen ist und dessen Anschluss- und Benutzungsberechtigter diese benutzt bzw. nach der 
Entwässerungssatzung in der jeweils geltenden Fassung zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet ist.  
Unter einem Grundstück ist jeder zusammenhängende, bebaute oder unbebaute Grundbesitz zu verstehen ohne 
Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung sofern er eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Das ist 
insbesondere dann der Fall, wenn eine Hausnummer zugeteilt worden ist. Grundstücke sind auch alle privaten und 
öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, auf die sich die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt erstreckt. 
Übersteigt die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. Sammelgruben die Anzahl der Wasserbezugsstellen nach Abs. 2 
a), b) oder c), so wird für jeden über die Anzahl der Wasserbezugsstellen hinausgehenden Anschluss eine weitere 
Grundgebühr erhoben. Übersteigt die Anzahl der Wasserbezugsstellen die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. 
Sammelgruben, so wird die Grundgebühr nach dem größten Wassermessmittel erhoben. 

7. Die Grundgebühr dient der teilweisen Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten, die durch die Vorhaltung 
der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung entstehen. 
 

§ 3 
Absetzungen bezüglich der Schmutzwassermengengebühr 

 

1. Von der gebührenpflichtigen Wassermenge nach § 2 wird auf Antrag des Gebührenschuldners die Wassermenge 
herabgesetzt, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurde 

2. Der Nachweis nach Abs. 1 ist durch einen geeichten oder beglaubigten Wasserzähler zu führen, der auf Kosten 
des Gebührenschuldners einzubauen und zu unterhalten ist. Solange und soweit noch keine Wasserzähler 
eingebaut sind, entscheidet die Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und in welcher Höhe ein Abzug aufgrund 
eines anderen prüffähigen Nachweises gewährt wird. Die Stadt ist berechtigt, die nicht eingeleiteten 
Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können.  

3. Der Antrag auf Absetzung nach Abs. 1 ist spätestens einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
bei der Stadt zu stellen. 
 

§ 4 
Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr 

 

1. Die Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der zu entwässernden Fläche jährlich im Voraus 
berechnet.  

2. Die zu entwässernde Fläche nach Abs. 1 ist die versiegelte Grundstücksfläche, von der Niederschlags- und 
Oberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Dies gilt auch für bebaute und befestigte 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser oberirdisch über öffentliche oder private Flächen in die 
öffentliche Abwasseranlage geleitet wird. 

3. Versiegelte Grundstücksflächen sind bebaute und befestigte Grundstücksflächen. Zu diesen Flächen zählen die 
Grundflächen der Gebäude zuzüglich der Dachüberstände, Terrassen, Hofräume, Zuwegungen, Stellplätze, 
Garageneinfahrten und sonstige Flächen, soweit diese mit Platten, Pflaster, Beton, Asphalt oder ähnlichen 
Materialien befestigt sind.  

4. Der Gebührenpflichtige hat die Berechnungsgrundlage und Änderungen innerhalb eines Monats nach Eintritt der 
Gebührenpflicht oder der Änderung der Stadt mitzuteilen, soweit für Änderungen keine Genehmigungen nach der 
Entwässerungssatzung erforderlich sind. Die Stadt kann vom Gebührenpflichtigen eine Aufstellung der versiegelten 
Grundstücksfläche verlangen. Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an öffentliche Abwasseranlagen 
angeschlossen sind. Soweit es nach Prüfung erforderlich ist, sind der Stadt die kompletten Anschlussverhältnisse, 
einschließlich der Versickerungsanlagen mitzuteilen und in einem Lageplan 1:100 einzuzeichnen. 



 
  

 
 

16 

Wer nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt der Gebührenpflicht seiner Mitteilungsverpflichtung nachkommt, 
handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 5.000 Euro je 
Einzelfall geahndet werden.  

5. Bei Grundstücken, für die keine bzw. keine prüffähigen Angaben des Gebührenpflichtigen vorliegen, wird die 
versiegelte Fläche von der Stadt anhand eventuell vorhandener Unterlagen oder im Wege der Schätzung ermittelt.  

6. Die Stadt ist berechtigt, die Angaben des Gebührenschuldners nach Abs. 4 örtlich zu überprüfen oder durch 
Dritte überprüfen zu lassen. Ergibt diese Überprüfung eine Erhöhung der Größe der zu entwässernden Fläche um 
mehr als 10 v. H. gegenüber der vom Gebührenschuldner angegebenen Flächengröße, hat der Gebührenschuldner 
der Stadt die für die Überprüfung entstandenen Kosten zu erstatten.  

7. In Zweifelsfällen, wie z. B. Gründächer, Regenwassernutzungsanlagen, entscheidet die Stadt nach 
pflichtgemäßem Ermessen über eine Reduzierung der für die Gebührenberechnung anzusetzenden Flächengröße. 
Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind.  

 
§ 5 

Weitere Gebührenmaßstäbe 

 

1. Die Gebühr für die Entsorgung nach § 1 Abs. 2 c) bemisst sich nach der Menge von nicht separiertem 
Klärschlamm, der bei Entleerung der Kleinkläranlage abgefahren wird. Die Einheit ist ein Kubikmeter. 

2. Die Gebühr für Aufleitungen nach § 1 Abs. 2 d) bemisst sich nach der an der Kläranlage aufgeleiteten Menge. 
Die Einheit ist ein Kubikmeter. Die gebührenpflichtigen Mengen werden durch die an der Kläranlage vorhandene 
Messeinrichtung ermittelt. 

3. Die Gebühr für Grundwassereinleitungen nach § 1 Abs. 2 e) bemisst sich nach der in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleiteten Menge. Der Antragsteller hat für eine geeignete Mengenmessung 
des eingeleiteten Grundwassers auf seine Kosten Sorge zu tragen. Die Stadt ist berechtigt, die eingeleiteten 
Mengen zu schätzen, soweit prüfbare Nachweise nicht erbracht werden.  
 

§ 6 
Gebührenhöhe 

 
1.  Die Schmutzwassermengengebühr beträgt 2,84 Euro pro Kubikmeter. 

2.  Die Schmutzwassergrundgebühr beträgt monatlich in Abhängigkeit von der Größe des Nenndurchlaufes der für 
den Wasserbezug eingesetzten Messmittel: 

Größe des Messmittels Gebühr 
  
Qn     2,5 bzw. Q3     4     11,00 Euro/Monat 
Qn     6    bzw. Q3   10     26,40 Euro/Monat 
Qn   10    bzw. Q3   16     44,00 Euro/Monat 
Qn   15    bzw. Q3   25     66,00 Euro/Monat 
Qn   40    bzw. Q3   63   176,00 Euro/Monat 
Qn   60    bzw. Q3 100   264,00 Euro/Monat 
Qn 150    bzw. Q3 250    660,00 Euro/Monat 
Qn 250    bzw. Q3 400 1.100,00 Euro/Monat 

 
In den Fällen des § 2 Abs. 6 Satz 2 bemisst sich jede weitere Grundgebühr nach dem Messmittel  
Qn 2,5. Ist kein Messmittel vorhanden, bemisst sich die Grundgebühr ebenfalls nach dem Messmittel Qn 2,5. 

3. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 1,06 Euro pro vollen Quadratmeter und Jahr. 

4. Die Kleinkläranlagengebühr beträgt 14,20 Euro pro Kubikmeter.  

5. Die Aufleitgebühr beträgt 2,84 Euro pro Kubikmeter.  

6. Die Grundwassereinleitgebühr beträgt 1,77 Euro pro Kubikmeter.  

7. Wird die Höhe der Gebühr innerhalb eines Erhebungszeitraumes geändert, ist die Stadt berechtigt, die Höhe 
der Gebühren anteilig im Verhältnis des von der Änderung erfassten Zeitraumes zu dem gesamten 
Erhebungszeitraum festzusetzen. Von dieser rechnerischen Ermittlung kann auf Antrag des Gebührenpflichtigen 
abgesehen werden, wenn dieser Tatsachen in geeigneter Form nachweist oder glaubhaft macht, die eine 
wahrscheinlichere Differenzierung ermöglichen. 
 

§ 7 
Starkverschmutzer 

 
- weggefallen - 

 
§ 8 

Entstehung der Gebührenschuld 

 

1. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) entsteht mit dem Ablauf des Erhebungszeitraumes, 
frühestens jedoch mit dem Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung. Endet ein 
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit diesem Zeitpunkt.  
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2. Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Diese 
sind zum 15.02., 15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.08., 15.09., 15.10., 15.11. und zum 15.12. des jeweiligen 
Kalenderjahres zu entrichten, sofern diese Termine in den Erhebungszeitraum fallen.  

3. Die Höhe der Vorauszahlungen richtet sich nach den zuletzt festgesetzten Abwassergebühren. Die 
Vorauszahlungen werden zu elf gleichen Teilbeträgen erhoben. Die Stadt kann die Vorauszahlungen dem Betrag 
anpassen, der sich für den laufenden Erhebungszeitraum voraussichtlich ergeben wird. In den Fällen des § 1 
Abs. 2 e) kann auf Vorauszahlungen verzichtet werden.  

4. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 c) und d) entsteht mit der Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung.  

 
§ 9 

Erhebungszeitraum 

 

1. Erhebungszeitraum ist in den Fällen des § 1 Abs. 2 a), b) und e) das Kalenderjahr.  

2. In besonders begründeten Fällen kann die Stadt den Erhebungszeitraum auf einen Zeitraum von mindestens 
einem Monat verkürzen. Für diesen Fall gilt § 8 Abs. 2 und 3 nicht. 

3. Abweichend von Abs. 1 beginnt der Erhebungszeitraum zu dem Zeitpunkt, in dem erstmalig die Möglichkeit 
besteht, die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung in Anspruch zu nehmen. Fällt die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung vor dem Ende des Erhebungszeitraums weg, 
so endet der Erhebungszeitraum zu diesem Zeitpunkt. 

4. In Fällen des Abs. 3 wird die Niederschlagswassergebühr anteilig tageweise berechnet.  
 

§ 10 
Veranlagung und Fälligkeit 

 

1. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) wird nach Ablauf des Erhebungszeitraumes durch einen 
Gebührenbescheid festgesetzt. Die Vorauszahlungen können auch durch gesonderten 
Gebührenvorauszahlungsbescheid festgesetzt werden. 

2. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 c) und d) wird nach erfolgter Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung festgesetzt.   

3. Die Gebühren sind nach Ablauf von 14 Kalendertagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  
 

§ 11 
Gebührenschuldner 

 
1. Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung 
Eigentümer des Grundstücks ist, von dem Abwasser mittelbar oder unmittelbar in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, so tritt an die 
Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte. Ist für ein Grundstück ein Nießbrauch bestellt, so tritt 
an die Stelle des Grundstückseigentümers der Nießbraucher. 
Besteht für ein Grundstück ein Nutzungsrecht im Sinne des § 8 Abs. 2 Sätze 4 bis 6 KAG, so tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers der Nutzer. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.  

2. Bei Wohnungseigentum können die Gebühren einheitlich für die Gemeinschaft festgesetzt werden. Der 
Gebührenbescheid wird den Wohnungseigentümern oder dem Verwalter, den die Wohnungseigentümer nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz bestellt haben, bekannt gegeben. 

3. Wird das Eigentum, Erbbaurecht oder ein Nießbrauchsrecht an einem Grundstück übertragen, so geht die 
Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf den neuen Gebührenschuldner über. 

4. Weiterhin ist gebührenpflichtig, wer nach § 7 Abs. 13 der Entwässerungssatzung Abwasser direkt auf die 
Kläranlage Brandenburg/Briest einleitet oder einleiten lässt. 
 

§ 12 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 

1. Der Gebührenschuldner bzw. sein Vertreter hat der Stadt und deren Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, die 
für die Festsetzung und Erhebung erforderlich ist. Dies gilt auch für die Feststellung von Bemessungsgrundlagen 
vor Einführung eines anderen Gebührenmaßstabs.  

2. Die Stadt kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies 
zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu helfen. 

3. Die Gebührenschuldner und ihre Vertreter haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadt 
den Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässerungs- anlagen, soweit dies für die Festsetzung und Erhebung 
der Gebühren erforderlich ist, zu gestatten. 
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§ 13 
Anzeigepflicht 

 

1. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt sowohl vom Veräußerer als  

auch vom Erwerber innerhalb eines Monats ab Erklärung der Auflassung schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die 
Anzeige, so haften der bisherige und der neue Gebührenschuldner als Gesamtschuldner für die seit dem 
Eigentumswechsel entstandenen Gebühren bis zum Eingang der Anzeige. 

2. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Gebühren beeinflussen, so hat der 
Gebührenschuldner dies unverzüglich der Stadt schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn 
solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

3. Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um mehr als 50 v. H. der 
Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der Gebührenschuldner hiervon der Stadt 
unverzüglich Mitteilung zu machen. 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. 
 
gez. Scheller              Brandenburg an der Havel, 26.11.2020 
Oberbürgermeister 
 

* * * 
 

Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel 
über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung 
(Abwassergebührensatzung) 

 

Auf der Grundlage der §§ 2, 3 und 28 Abs. 2, Nummer 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr.19], S.286), geändert am 16.05.2013, und der §§ 1, 2, 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
März 2004 (GVBl. I / 04 S. 174), geändert am 16.05.2013 - jeweils in der bei Beschluss dieser Satzung geltenden 
Fassung - sowie der Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der 
zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen und -einrichtungen (Entwässerungssatzung) und der Satzung der Stadt 
Brandenburg an der Havel über den Anschluss und die Benutzung der dezentralen Abwasserbeseitigungsanlagen 
(Grubensatzung) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel in der Sitzung am 
25.11.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gegenstand 

 

1. Die Stadt Brandenburg an der Havel (nachstehend “Stadt” genannt) erhebt für die Inanspruchnahme der 
öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung nach Maßgabe der Entwässerungssatzung und der Grubensatzung 
Benutzungsgebühren.  

2. Gebühren werden erhoben 
a) als Schmutzwassergebühr betreffend die Grundstücke, die an die Einrichtung der zentralen 

Schmutzwasserbeseitigung nach der Entwässerungssatzung angeschlossen sind und die Grundstücke, 
die mit einer abflusslosen Sammelgrube ausgestattet und an die Einrichtung der dezentralen 
Schmutzwasserbeseitigung nach der Grubensatzung angeschlossen sind; die Schmutzwassergebühr 
gliedert sich in eine Grund- und eine Mengengebühr, 

b) als Niederschlagswassergebühr, betreffend die Grundstücke, die an die öffentliche 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind oder von denen Niederschlagswasser auf 
anderen Wegen in diese eingeleitet wird,  

c) als Kleinkläranlagengebühr betreffend die Grundstücke, von denen nicht separierter Klärschlamm aus 
Kleinkläranlagen nach der Grubensatzung entsorgt wird, 

d) als Aufleitgebühr für besondere Einleitungen, die direkt an der Kläranlage erfolgen, 
e) als Grundwassereinleitgebühr, wenn nach der Entwässerungssatzung Grundwasser in die zentrale 

Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. 
 

§ 2 
Gebührenmaßstab für die Schmutzwassergebühr 

 
1. Die Mengengebühr wird für die in § 1 Abs. 2a) genannten Fälle nach der Schmutzwassermenge bemessen, die 
von dem an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung angeschlossenen Grundstück eingeleitet wird. Die 
Berechnungseinheit ist ein Kubikmeter.  

2. In dem jeweiligen Erhebungszeitraum (§ 9) gilt als angefallene Schmutzwassermenge 
 a) die von der öffentlichen Wasserversorgung gemäß deren Abrechnung bezogene Wassermenge, 
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  b) die dem Grundstück aus privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte Wassermenge, 
  c) die auf dem Grundstück gewonnene und die dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge. 

3. In den Fällen des Abs. 2 b) und c) hat der Gebührenschuldner geeichte oder beglaubigte Messeinrichtungen auf 
seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. Von dieser Verpflichtung kann auf Antrag befreit werden, wenn die 
nach Abs. 2 b) und c) dem Grundstück zugeführte Wassermenge nachweislich ausschließlich für die gärtnerische 
Nutzung verwendet wird. Die Befreiung wird auf jederzeitigen Widerruf erteilt und soll in der Regel befristet werden. 

4. Wenn die Stadt auf Messeinrichtungen nach Abs. 3 verzichtet oder wenn diese Messeinrichtungen noch nicht 
erstellt sind, kann die Stadt als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, 
die Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. 

5. Diejenigen Wassermengen nach Abs. 2, die nachweislich nur zur gärtnerischen Nutzung des Grundstückes 
verwendet und somit nicht der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden, fließen nicht in die 
gebührenpflichtige Wassermenge ein. 

6. Die Grundgebühr wird erhoben für jedes Grundstück, das mittelbar und unmittelbar an die öffentliche Einrichtung 
angeschlossen ist und dessen Anschluss- und Benutzungsberechtigter diese benutzt bzw. nach der 
Entwässerungssatzung in der jeweils geltenden Fassung zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet ist. Übersteigt 
die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. Sammelgruben die Anzahl der Wasserbezugsstellen nach Abs. 2 a), b) oder 
c), so wird für jeden über die Anzahl der Wasserbezugsstellen hinausgehenden Anschluss eine weitere 
Grundgebühr erhoben. Übersteigt die Anzahl der Wasserbezugsstellen die Anzahl der Hausanschlüsse bzw. 
Sammelgruben, so wird die Grundgebühr nach dem größten Wassermessmittel erhoben. 

7. Die Grundgebühr dient der teilweisen Deckung der verbrauchsunabhängigen Kosten, die durch die Vorhaltung 
der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung entstehen. 
 

§ 3 
Absetzungen bezüglich der Schmutzwassermengengebühr 

 

1. Von der gebührenpflichtigen Wassermenge nach § 2 wird auf Antrag des Gebührenschuldners die Wassermenge 
herabgesetzt, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurde. 

2. Der Nachweis nach Abs. 1 ist durch einen geeichten oder beglaubigten Wasserzähler zu führen, der auf Kosten 
des Gebührenschuldners einzubauen und zu unterhalten ist. Solange und soweit noch keine Wasserzähler 
eingebaut sind, entscheidet die Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und in welcher Höhe ein Abzug aufgrund 
eines anderen prüffähigen Nachweises gewährt wird. Die Stadt ist berechtigt, die nicht eingeleiteten 
Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können.  

3. Der Antrag auf Absetzung nach Abs. 1 ist spätestens einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
bei der Stadt zu stellen. 
 

§ 4 
Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr 

 

1. Die Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der zu entwässernden Fläche jährlich im Voraus 
berechnet.  

2. Die zu entwässernde Fläche nach Abs. 1 ist die versiegelte Grundstücksfläche, von der Niederschlags- und 
Oberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. Dies gilt auch für bebaute und befestigte 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser oberirdisch über öffentliche oder private Flächen in die 
öffentliche Abwasseranlage geleitet wird. 

3. Versiegelte Grundstücksflächen sind bebaute und befestigte Grundstücksflächen. Zu diesen Flächen zählen 
die Grundflächen der Gebäude zuzüglich der Dachüberstände, Terrassen, Hofräume, Zuwegungen, Stellplätze, 
Garageneinfahrten und sonstige Flächen, soweit diese mit Platten, Pflaster, Beton, Asphalt oder ähnlichen 
Materialien befestigt sind.  

4. Der Gebührenpflichtige hat die Berechnungsgrundlage und Änderungen innerhalb eines Monats nach Eintritt 
der Gebührenpflicht oder der Änderung der Stadt mitzuteilen, soweit für Änderungen keine Genehmigungen nach 
der Entwässerungssatzung erforderlich sind. Die Stadt kann vom Gebührenpflichtigen eine Aufstellung der 
versiegelten Grundstücksfläche verlangen. Der Stadt sind die Flächen mitzuteilen, die an öffentliche 
Abwasseranlagen angeschlossen sind. Soweit es nach Prüfung erforderlich ist, kann die Stadt einen Lageplan im 
Maßstab 1:250 fordern, aus dem sämtliche versiegelte Flächen und deren Anschlussverhältnisse an die öffentliche 
Abwasseranlage hervorgehen.  
Wer nicht innerhalb eines Monats nach Eintritt der Gebührenpflicht seiner Mitteilungsverpflichtung nachkommt, 
handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 5.000 Euro je 
Einzelfall geahndet werden.  

5. Bei Grundstücken, für die keine bzw. keine prüffähigen Angaben des Gebührenpflichtigen vorliegen, wird die 
versiegelte Fläche von der Stadt anhand eventuell vorhandener Unterlagen oder im Wege der Schätzung ermittelt.  

6. Die Stadt ist berechtigt, die Angaben des Gebührenschuldners nach Abs. 4 örtlich zu überprüfen oder durch 
Dritte überprüfen zu lassen. Ergibt diese Überprüfung eine Erhöhung der Größe der zu entwässernden Fläche um 
mehr als 10 v. H. gegenüber der vom Gebührenschuldner angegebenen Flächengröße, hat der Gebührenschuldner 
der Stadt die für die Überprüfung entstandenen Kosten zu erstatten.  

7. In Zweifelsfällen, wie z. B. Gründächer, Regenwassernutzungsanlagen, entscheidet die Stadt nach 
pflichtgemäßem Ermessen über eine Reduzierung der für die Gebührenberechnung anzusetzenden Flächengröße.  
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§ 5 
Weitere Gebührenmaßstäbe 

 

1. Die Gebühr für die Entsorgung nach § 1 Abs. 2 c) bemisst sich nach der Menge von nicht separiertem 
Klärschlamm, der bei Entleerung der Kleinkläranlage abgefahren wird. Die Einheit ist ein Kubikmeter. 

2. Die Gebühr für Aufleitungen nach § 1 Abs. 2 d) bemisst sich nach der an der Kläranlage aufgeleiteten Menge. 
Die Einheit ist ein Kubikmeter. Die gebührenpflichtigen Mengen werden durch die an der Kläranlage vorhandene 
Messeinrichtung ermittelt. 

3. Die Gebühr für Grundwassereinleitungen nach § 1 Abs. 2 e) bemisst sich nach der in die zentrale 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleiteten Menge. Der Antragsteller hat für eine geeignete Mengenmessung 
des eingeleiteten Grundwassers auf seine Kosten Sorge zu tragen. Die Stadt ist berechtigt, die eingeleiteten 
Mengen zu schätzen, soweit prüfbare Nachweise nicht erbracht werden. 

 
§ 6 

Gebührenhöhe 

 
1.  Die Schmutzwassermengengebühr beträgt 2,87 Euro pro Kubikmeter. 

2.  Die Schmutzwassergrundgebühr beträgt monatlich in Abhängigkeit von der Größe des Nenndurchlaufes der für 
den Wasserbezug eingesetzten Messmittel: 

Größe des Messmittels Gebühr 
  
Qn     2,5 bzw. Q3     4      11,00 Euro/Monat 
Qn     6    bzw. Q3   10      26,40 Euro/Monat 
Qn   10    bzw. Q3   16      44,00 Euro/Monat 
Qn   15    bzw. Q3   25      66,00 Euro/Monat 
Qn   40    bzw. Q3   63    176,00 Euro/Monat 
Qn   60    bzw. Q3 100    264,00 Euro/Monat 
Qn 150    bzw. Q3 250    660,00 Euro/Monat 
Qn 250    bzw. Q3 400 1.100,00 Euro/Monat 

 

In den Fällen des § 2 Abs. 6 Satz 2 bemisst sich jede weitere Grundgebühr nach dem Messmittel Qn 2,5. Ist kein 
Messmittel vorhanden, bemisst sich die Grundgebühr ebenfalls nach dem Messmittel Qn 2,5. 

3. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 1,03 Euro pro vollen Quadratmeter und Jahr. 

4. Die Kleinkläranlagengebühr beträgt 14,60 Euro pro Kubikmeter.  

5. Die Aufleitgebühr beträgt 2,87 Euro pro Kubikmeter.  

6. Die Grundwassereinleitgebühr beträgt 1,72 Euro pro Kubikmeter.  

7. Wird die Höhe der Gebühr innerhalb eines Erhebungszeitraumes geändert, ist die Stadt berechtigt, die Höhe der 
Gebühren anteilig im Verhältnis des von der Änderung erfassten Zeitraumes zu dem gesamten Erhebungszeitraum 
festzusetzen. Von dieser rechnerischen Ermittlung kann auf Antrag des Gebührenpflichtigen abgesehen werden, 
wenn dieser Tatsachen in geeigneter Form nachweist oder glaubhaft macht, die eine wahrscheinlichere 
Differenzierung ermöglichen. 
 

§ 7 
Starkverschmutzer 

 
- weggefallen - 

 
§ 8 

Entstehung der Gebührenschuld 

 

1. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) entsteht mit dem Ablauf des Erhebungszeitraumes, 
frühestens jedoch mit dem Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung. Endet ein 
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit diesem Zeitpunkt.  

2. Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Diese 
sind zum 15.02., 15.03., 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.08., 15.09., 15.10., 15.11. und zum 15.12. des jeweiligen 
Kalenderjahres zu entrichten, sofern diese Termine in den Erhebungszeitraum fallen.  

3. Die Höhe der Vorauszahlungen richtet sich nach den zuletzt festgesetzten Abwassergebühren. Die 
Vorauszahlungen werden zu elf gleichen Teilbeträgen erhoben. Die Stadt kann die Vorauszahlungen dem Betrag 
anpassen, der sich für den laufenden Erhebungszeitraum voraussichtlich ergeben wird. In den Fällen des § 1 
Abs. 2 e) kann auf Vorauszahlungen verzichtet werden.  

4. Die Gebührenschuld nach § 1 Abs. 2 c) und d) entsteht mit der Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung.  
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§ 9 
Erhebungszeitraum 

 

1. Erhebungszeitraum ist in den Fällen des § 1 Abs. 2 a), b) und e) das Kalenderjahr.  

2. In besonders begründeten Fällen kann die Stadt den Erhebungszeitraum auf einen Zeitraum von mindestens 
einem Monat verkürzen. Für diesen Fall gilt § 8 Abs. 2 und 3 nicht. 

3. Abweichend von Abs. 1 beginnt der Erhebungszeitraum zu dem Zeitpunkt, in dem erstmalig die Möglichkeit 
besteht, die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung in Anspruch zu nehmen. Fällt die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung vor dem Ende des Erhebungszeitraums weg, 
so endet der Erhebungszeitraum zu diesem Zeitpunkt. 

4. In Fällen des Abs. 3 wird die Niederschlagswassergebühr anteilig tageweise berechnet.  

 
§ 10 

Veranlagung und Fälligkeit 

 

1. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 a), b) und e) wird nach Ablauf des Erhebungszeitraumes durch einen 
Gebührenbescheid festgesetzt. Die Vorauszahlungen können auch durch gesonderten 
Gebührenvorauszahlungsbescheid festgesetzt werden. 

2. Die Gebühr nach § 1 Abs. 2 c) und d) wird nach erfolgter Einleitung in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung festgesetzt.   

3. Die Gebühren sind nach Ablauf von 14 Kalendertagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  

 
§ 11 

Gebührenschuldner 

 
1. Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung 
Eigentümer des Grundstücks ist, von dem Abwasser mittelbar oder unmittelbar in die öffentliche 
Abwasserbeseitigungseinrichtung eingeleitet wird. Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, so tritt an die 
Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte. Ist für ein Grundstück ein Nießbrauch bestellt, so tritt 
an die Stelle des Grundstückseigentümers der Nießbraucher.  
Besteht für ein Grundstück ein Nutzungsrecht im Sinne des § 8 Abs. 2 Sätze 4 bis 6 KAG, so tritt an die 
Stelle des Grundstückseigentümers der Nutzer. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

2. Bei Wohnungseigentum können die Gebühren einheitlich für die Gemeinschaft festgesetzt werden. Der 
Gebührenbescheid wird den Wohnungseigentümern oder dem Verwalter, den die Wohnungseigentümer nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz bestellt haben, bekannt gegeben. 

3. Wird das Eigentum, Erbbaurecht oder ein Nießbrauchsrecht an einem Grundstück übertragen, so geht die 
Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf den neuen Gebührenschuldner über. 

4. Weiterhin ist gebührenpflichtig, wer nach § 7 Abs. 13 der Entwässerungssatzung Abwasser direkt auf die 
Kläranlage Brandenburg/Briest einleitet oder einleiten lässt. 
 

§ 12 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 

1. Der Gebührenschuldner bzw. sein Vertreter hat der Stadt und deren Beauftragten jede Auskunft zu erteilen, die 
für die Festsetzung und Erhebung erforderlich ist. Dies gilt auch für die Feststellung von Bemessungsgrundlagen 
vor Einführung eines anderen Gebührenmaßstabs.  

2. Die Stadt kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies 
zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfang zu helfen. 

3. Die Gebührenschuldner und ihre Vertreter haben dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadt 
den Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässerungsanlagen, soweit dies für die Festsetzung und Erhebung 
der Gebühren erforderlich ist, zu gestatten. 
 

§ 13 
Anzeigepflicht 

 

1. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt sowohl vom Veräußerer als auch vom 
Erwerber innerhalb eines Monats ab Erklärung der Auflassung schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, so 
haften der bisherige und der neue Gebührenschuldner als Gesamtschuldner für die seit dem Eigentumswechsel 
entstandenen Gebühren bis zum Eingang der Anzeige. 

2. Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Gebühren beeinflussen, so hat der 
Gebührenschuldner dies unverzüglich der Stadt schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn 
solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

3. Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Abwassermenge um mehr als 50 v. H. der 
Abwassermenge des Vorjahres erhöhen oder ermäßigen wird, so hat der Gebührenschuldner hiervon der Stadt 
unverzüglich Mitteilung zu machen. 
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§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. 

 
gez. Scheller              Brandenburg an der Havel, 26.11.2020 
Oberbürgermeister 
 

- - - - - 
 
 
 

Bekanntmachung des Landesamtes für  
Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) Brandenburg 

 
Planfeststellungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb  

der Fernwärmeleitung Premnitz – Brandenburg  
zwischen Premnitz und Brandenburg an der Havel 

 
Hier: Information über die Durchführung einer Online-Konsultation im laufenden Verwaltungsverfahren des 
Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) Brandenburg gemäß § 18 Abs. 1 Satz 4 Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. § 73 Abs. 6 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und 
§ 5 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) 

Die StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG, Packhofstraße 31, 14776 Brandenburg an der 
Havel, hat beim LBGR die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens für die Errichtung und den Betrieb einer 
Fernwärmetrasse gem. § 65 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 19.7.1 UVPG i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg (VwVfG Bbg) und §§ 72 – 77 VwVfG beantragt. Das 
LBGR ist zuständig für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens und zuständige Anhörungs- und 
Planfeststellungsbehörde. 

Vom 15.06.2020 bis einschließlich den 15.07.2020 lagen die Antragsunterlagen zur Einsichtnahme der 
Öffentlichkeit in den betroffenen Kommunen aus. Die Einwendungsfrist für die Öffentlichkeit endete am 17.08.2020 
einschließlich. Die Anhörung wird nun durch eine Online-Konsultation nach § 5 PlanSiG fortgesetzt. Diese Online-
Konsultation ersetzt den Erörterungstermin, der aufgrund der mit der Corona-Pandemie verbundenen 
Einschränkungen entfällt. 

Im Rahmen der Online-Konsultation werden der Antragstellerin, den Kommunen, den Behörden, den Betroffenen 
und denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, die sonst im 
Erörterungstermin zu behandelnden Informationen über eine Internetseite (http://www.lbgr.brandenburg.de [Pfad 
Genehmigungsverfahren -> Planfeststellungsverfahren -> Errichtung und den Betrieb der Fernwärmeleitung 
Premnitz – Brandenburg zwischen Premnitz und Brandenburg a.d. Havel]) passwortgeschützt in pseudonymisierter 
Form zugänglich gemacht. Hierzu wurden durch das LBGR alle fristgerecht eingegangenen Einwendungen und 
Stellungnahmen geprüft und in einer Unterlage als thematische Zusammenfassung aufbereitet. Auf der 
Internetseite des LBGR (http://www.lbgr.brandenburg.de [Pfad Genehmigungsverfahren -> 
Planfeststellungsverfahren -> Errichtung und den Betrieb der Fernwärmeleitung Premnitz – Brandenburg zwischen 
Premnitz und Brandenburg a.d. Havel]) findet sich eine Beschreibung der Modalitäten der Online-Konsultation 
sowie ein Verweis auf die für die Online-Konsultation relevanten Informationen. 

Die Behörden, die Vorhabenträgerin und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, werden durch das LBGR hinsichtlich der Modalitäten der Online-Konsultation individuell schriftlich 
benachrichtigt. Einwender, die eine Einwendung abgegeben haben, aber bis zum 11.12.2020 noch keine 
Benachrichtigung durch das LBGR erhalten haben, können unter der E-Mail-Adresse: LBGR-
Dez32@lbgr.brandenburg.de oder schriftlich beim LBGR unter der unten genannten Adresse den Zugang zur 

Online-Konsultation beantragen. 

Die zur Teilnahme außerdem berechtigten sonstigen Betroffenen, deren Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, die sich bislang jedoch noch nicht im Verfahren geäußert haben, können bereits vor Beginn der Online-
Konsultation, spätestens aber bis zum 11.01.2021, beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, 

Dezernat Energieservices, Inselstraße 1, 03046 Cottbus schriftlich oder per Mail unter der E-Mail-Adresse: LBGR-
Dez32@ lbgr.brandenburg.de den Zugang zur Online-Konsultation beantragen. 

Die zur Teilnahme Berechtigten haben die Gelegenheit, sich die thematische Zusammenfassung der 
Einwendungen und Stellungnahmen 

von Freitag, den 18.12.2020 bis einschließlich Montag, den 11.01.2021 

anzusehen und sich schriftlich beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, Dezernat 
Energieservices, Inselstraße 1, 03046 Cottbus oder elektronisch unter der E-Mail-Adresse: LBGR-
Dez32@lbgr.brandenburg.de bis zum Montag, dem 11.01.2021 (bei schriftlichen Eingaben gilt der Eingang bei 

der Behörde) zu äußern.  

http://www.lbgr.brandenburg.de/
http://www.lbgr.brandenburg.de/
mailto:LBGR-Dez32@lbgr.brandenburg.de
mailto:LBGR-Dez32@lbgr.brandenburg.de
mailto:LBGR-Dez32@lbgr.brandenburg.de
mailto:LBGR-Dez32@lbgr.brandenburg.de
mailto:LBGR-Dez32@lbgr.brandenburg.de
mailto:LBGR-Dez32@lbgr.brandenburg.de
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Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

 Die Online-Konsultation ist nicht öffentlich. Die Teilnahme ist auf die Verfahrensbeteiligten, die Betroffenen 
sowie diejenigen beschränkt, die sich geäußert haben. 

 Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist nicht verpflichtend. Bei Nichtteilnahme am Online-
Konsultationsverfahren bleiben fristgerecht eingegangene Einwendungen und Stellungnahmen in vollem 
Umfang bestehen. Unabhängig von der Teilnahme wird das LBGR die in den Stellungnahmen 
vorgebrachten Argumente sowie die in den Einwendungsschreiben vorgebrachten Einwendungen prüfen 
und über diese entscheiden. 

 Eine Wiederholung der bereits vorgebrachten Argumente in der Online-Konsultation ist nicht erforderlich. 

 Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung im Rahmen der Online-Konsultation wird keine neue, 
zusätzliche Einwendungsmöglichkeit eröffnet, d.h. über die bereits vorgebrachten Argumente können 
keine neuen Sachargumente vorgebracht und im Verfahren berücksichtigt werden. 

 Die Regelungen über die Online-Konsultation lassen den bereits eingetretenen Ausschluss von 
Einwendungen unberührt (§ 5 Abs. 4 Satz 4 PlanSiG). Die Einwendungsfrist ist am 17.08.2020, 24:00 Uhr, 
abgelaufen. Alle erst danach eingegangenen Einwendungen sind, soweit sie nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen, verspätet und gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 UVPG im weiteren 
Zulassungsverfahren ausgeschlossen. 

 Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist auch durch einen Bevollmächtigten möglich. Hierzu ist eine 
entsprechende Vollmacht auszustellen und dem LBGR unter o. g. Adresse spätestens bis zum 
11.01.2021, 10.00 Uhr, zuzuleiten. Auf Unterschriftslisten oder gleichlautenden Schreiben benannte 
Vertreter benötigen keine Vollmacht. Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verfahren betreffenden 
Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas Anderes ergibt. 

 Mit dem Abschluss der Online-Konsultation ist das Anhörungsverfahren beendet. 

 Die durch Ihre Teilnahme an der Online-Konsultation entstehenden Kosten, auch die für einen 
Bevollmächtigten, werden nicht erstattet. 

 Im Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens werden u.a. auch personenbezogene Daten im Sinne der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) zur Durchführung des 
Verfahrens automatisiert verarbeitet. 
Das LBGR wird alle im Rahmen der Online-Konsultation eingehenden Äußerungen einschließlich der darin 
enthaltenen persönlichen Angaben der StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG als 
Antragstellerin zur Stellungnahme zuleiten.  

Soweit Name und Anschrift bei Weiterleitung der Einwendung an die StWB Stadtwerke Brandenburg an 
der Havel GmbH & Co. KG oder an die im Verfahren beteiligten Behörden unkenntlich gemacht werden 
sollen, ist hierauf im Rahmen der Äußerung hinzuweisen. In diesem Fall sind die Gründe mitzuteilen, 
welche Nachteile durch die Weitergabe der Daten befürchtet werden. 

 Die Antragsunterlagen können auch über die Internetseite des LBGR abgerufen werden 
(http://www.lbgr.brandenburg.de [Pfad Genehmigungsverfahren -> Planfeststellungsverfahren -> 
Errichtung und den Betrieb der Fernwärmeleitung Premnitz – Brandenburg zwischen Premnitz und 
Brandenburg a.d. Havel]). Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegenen Unterlagen (§ 
27a Abs. 1 S. 4 VwVfG). 

Diese Bekanntmachung wird in allen Kommunen, in welchen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt, ortsüblich 
bekannt gemacht. Die Bekanntmachung erfolgt in der Stadt Premnitz, dem Amt Beetzsee und der Stadt 
Brandenburg. Diese Bekanntmachung wird gemäß § 27a VwVfG zudem auf der Internetseite des LBGR 
veröffentlicht und kann dort unter http://www.lbgr.brandenburg.de (Pfad Genehmigungsverfahren -> 
Planfeststellungsverfahren -> Errichtung und den Betrieb der Fernwärmeleitung Premnitz – Brandenburg zwischen 
Premnitz und Brandenburg a.d. Have]) eingesehen werden. Diese Bekanntmachung wird zudem im zentralen UVP-
Portal des Landes Brandenburg (https://www.uvp-verbund.de/bb) veröffentlicht. 

gez. Zinecker         Cottbus, den 13. November 2020 

 
 

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lbgr.brandenburg.de/
http://www.lbgr.brandenburg.de/
https://www.uvp-verbund.de/bb
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Land Brandenburg 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz 
 
26.11.2020 
 

Hausgeflügel vor der Geflügelpest schützen 
Empfehlungen für Kleinbetriebe und Hobbyhaltungen mit Geflügelhaltung (unter 1.000 Tiere) 

 
aufgrund der Gefährdung der Geflügelbestände in Brandenburg 
durch Übertragung des Geflügelpest-Erregers durch Wildvögel 

 
Zum Schutz vor der Geflügelpest sollten Sie nachstehende Maßnahmen einhalten: 
 
1. Meldepflicht 

Wer Geflügel hält (Hühner, Truthühner, Enten, Gänse, Fasanen, Perlhühner, Rebhühner, Wachteln und 
Tauben), muss seinen Tierbestand beim zuständigen Veterinäramt melden.  

 
2. Waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände unmittelbar vor Betreten und nach dem Verlassen des Stalls.  

 
3. Straßen- und Stallkleidung strikt trennen  

Beim Betreten des Stalles sollten Sie bestandseigene Schutzkleidung (inklusive Schuhwerk) tragen. Die 

Schutzkleidung (inklusive Schuhwerk) verbleibt im Stall und sollte regelmäßig gewaschen und desinfiziert 
werden. Bei Verwendung von Einmalschutzkleidung ist diese nach Gebrauch unschädlich zu beseitigen. 
Desinfektionsmittel können im Landhandel oder bei einem praktizierenden Tierarzt erworben werden. Bitte 

achten Sie auf die Anwendungs- und Entsorgungshinweise. 
 
4. Nach jeder Ein- und Ausstallung sollten die eingesetzten Gerätschaften sowie die leeren Ställe mit den 

vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden. 
 
5. Transportmittel für Geflügel (wie Viehtransportfahrzeuge, Anhänger, Kisten, Käfige, Behältnisse) sollten 

nach jeder Verwendung unverzüglich gereinigt und desinfiziert werden. 
 
6. Hunde und Katzen sind von den Stallungen fern zu halten. 

 
7. Sie sollten kein Geflügel über Märkte, Börsen oder mobile Händler zukaufen. Suchen Sie keine anderen 

Geflügelbestände auf. 

 
8. Sie sollten ein Bestandsregister führen. Hier werden alle Zu- und Abgänge mit Datum, Art des Geflügels, 

Name und Anschrift des Transportunternehmers sowie des vorherigen bzw. zukünftigen Besitzers 
verzeichnet. 

 
9. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände (Gerätschaften, Maschinen), mit denen Geflügel in Berührung 

kommen kann, sind für Wildvögel unzugänglich aufzubewahren. Hier soll nicht nur ein direkter Kontakt, 
sondern auch ein indirekter durch Kot von Wildvögeln verhindert werden. Abdecken durch Planen oder 
Einlagern in Gebäuden oder verschlossenen Behältern ist möglich. 

 
10. Krankheitsanzeichen abklären 

Mehr als 2 % Geflügelverluste innerhalb von 24 Stunden oder erhebliche Veränderungen in der Legeleistung 
oder Gewichtszunahme sollten Sie unverzüglich durch einen Tierarzt oder das zuständige Veterinäramt 
abklären und am Landeslabor Berlin-Brandenburg auf Influenza A-Viren der Subtypen H5 und H7 
untersuchen zu lassen. 

 
11. Befindet sich der Bestand in einem Restriktionsgebiet (z.B. Sperrbezirk, Beobachtungsgebiet), müssen 

zusätzlich die von der Veterinärbehörde angeordneten Maßnahmen beachtet werden. 
  
12. Unterbinden Sie den Zutritt für fremde Personen und lassen Sie nur Personen in den Bestand, die diesen 

unbedingt aufsuchen müssen (Tierarzt, Amtstierarzt). 
 
13. Speise- und Küchenabfälle (vor allem Eierschalen) sollten nicht verfüttert werden. 
 
14. Halten Sie die Stallungen in einem guten baulichen Zustand, um sie leichter reinigen und desinfizieren zu 

können. 
 
15. Führen Sie regelmäßige Schadnagerbekämpfung in den Stallungen und im Außenbereich durch. 

 
16. Verwenden Sie Eierkartons nur einmal und entsorgen Sie diese nach dem Gebrauch. 
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17. Weitere Informationen erhalten Sie: 
 

 auf der Homepage des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI): 
 https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/ 

 von den Veterinärämtern der Landkreise und kreisfreien Städte 
 

 
 

- - - - - 
 
 

Geänderte Termine der Fachausschüsse 
im Dezember 2020 

 
Stand: 30.11.2020 
 

Termin Gremium Ort Zeit 

Do., 
03.12.2020 

Entfällt 

Ausschusses für Kultur, Bildung 
und Sport 

Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel, 
Altstädtischer Markt 11, Rolandsaal, 
14770 Brandenburg an der Havel 

 
18:00 Uhr 

 
Die aktuellen Termine, Tagungsorte und Tagesordnungen sind im Internet unter www.stadt-brandenburg.de 

in der Rubrik „Rathaus“ / „Stadtverordnetenversammlung“ / „Termine + Vorlagen“ einzusehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/
http://www.stadt-brandenburg.de/
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